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Vorwort 

Die wp.net Qualitätssicherungs-Handbücher haben nun einen 

Stand erreicht, der zukunftsweisend ist. 

Neben der einfachen Bedienbarkeit wird auch das Update zukünftig einfacher möglich sein 

muss. Denn mit dem heute vorliegenden Handbuch schaffen wir die Voraussetzung, dass bei 

künftigen Änderungen nur noch die geänderten Dateien ausgetauscht d.h. kopiert werden müs-

sen. Dieses Austauschen realisieren Sie als Anwender mit der Kopierfunktion. Da i.a. nur noch 

3 Unter-Ordner (Audit, Rules, Update-02) im Handbuch existieren, wird das Updaten sehr ein-

fach, weil man die komplexe Prüfungsstruktur nicht kennen muss. 

Sie brauchen das gesamte Handbuch für jede Prüfung. Kopieren Sie also den gesamten Ord-

ner in den Ordner des Mandanten mit der JAP 

Änderungen und Ergänzungen 

⇒ Verlinkung auf der Excel-Plattform und auch in den Dateien. 
⇒ Neue Ordnerstruktur, um die Updates einfacher zu gestalten. Vorstufe zu einer künftigen 

Update-Routine. 
⇒ Preis ist gleich geblieben! 
⇒ Benutzer-Handbuch 
 

Legende: 

AA Arbeitsanweisungen, also Regelungen im QSS 
AH Arbeitshilfen. Damit dokumentiert der Prüfer seine gesamten Prüfungsmaßnahmen (Auf-

tragsannahme, Prüfung, Nachschau, usw.)  
AL Arbeitsliteratur. Hinweise aus der Literatur, WPK, StBK, Infos staatlicher Stellen zum Sys-

tem. 
QSS: Qualitätssicherungssystem. Nach § 55b WPO muss jede/r WP/WPin ein QSS haben. 
JAP Jahresabschlussprüfung 
 

Wenn Sie im Handbuch auf der Excelplattform wieder einen Schritt zurückgehen wollen, klicken Sie ein-
fach links oder rechts oben auf „zurück“.  
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Start  

Für die 
Prüfungspraxis brauchen Sie grundsätzlich den 
gesamten Ordner. Welche Dateien Sie dann 
im Einzelfall bearbeiten, dies ergibt sich im 
Verlauf der Prüfung. Kopieren Sie deswegen 
das Handbuch in das Verzeichnis des 
Mandanten, z.B. C:\Mandant\JAP-2009\....  
Sie starten  Programm im Hauptverzeichnis mit 
der Exceldatei \QSHB-03-Konzern-HGB.xls. 
Nach dem Aufruf dieser Datei erhalten Sie die 
rechts angezeigte Auswahlplattform. Sie 
werden nicht alle Dateien benötigen.  
Wenn Sie also nach pflichtgemäßem 
Ermessen sich entschieden haben, keine 
Berichtskritik (im  Berichtsmanagement) 
durchzuführen, dann brauchen Sie die dort 
eingestellte Datei nicht. Es schadet aber nicht, 
diese Dateien trotzdem im Handbuch zu belas-
sen.  

Im ersten Schritt werden Sie auch hier die Bürokratie bedienen müssen.  

Die administrativen Dokumente kommen im ersten Arbeitsschritt an die Reihe, Teile davon 
benötigen Sie schon bei der Auftragsannahmeprüfung. Klicken Sie also – wie oben angezeigt - 
auf „Prüfung allgemeine Regelungen“ Dann erhalten Sie nachfolgende Auswahlübersicht: 
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Die Regelungen in der linken Spalte (AA) (Erste Stufe eines QSS) sollten Sie lesen und über-

prüfen und eventuell an ihre Praxis- oder Gesellschaftsregelungen oder Prüfungsregeln anpas-

sen. Vielleicht kopieren Sie ihre bestehenden Regelungen in diese Datei.  

Achtung: Falls Hyperlinks im Text sind, sind diese dann verschwunden, wenn diese überschrie-

ben werden. Deswegen überschreiben Sie bitte beim Kopieren nicht die eingebauten Hyper-

links. Außer Sie üben die Hyperlinks-Technologie und verlinken selbst. (Hinweis: Wir werden im 

Rahmen der Handbuchvorstellungen auf den Mitgliedertreffen auf die Einrichtung der Hyper-

links eingehen). 

Nachfolgend einige Beispiele aus einer Datei mit Hyperlinks. Wenn Sie in der Datei (nicht in 

diesem Bild) mit der rechten Maustaste auf die „Hyperlinkworte“, wie Planungsmemo oder Prü-

fungsstrategie zeigen, dann können Sie diesen Link öffnen. 

Auf das Bild oben sehen Sie noch die Fußzeile: 
⇒ links in der Fußzeile ist ein Verweis auf den Ablage-Ordner dieser Datei mit Dateinamen 

und in Excel auch noch auf das Tabellenblatt (In einer Excel-Datei-Mappe können ja meh-
rere Tabellen enthalten sein).   

⇒ In der Mitte ist das Versionsjahr enthalten. Dieses war bisher im Dateinamen, was das 
einfache Updaten verhindert hatte.  

⇒ Rechts findet sich der Hinweis auf die Seitenanzahl. 
 
HINWEIS: Wenn Sie selbst eine Änderung in einer Datei vornehmen, vergessen Sie bitte nicht 
Ihr Änderungsdatum in der Fußzeile zu vermerken. 
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Exkurs Hyperlink 

Nun sollten Sie sich erst mal mit den Hyperlinks vertraut machen. Diese Verknüpfungstechnik 
von Wörtern/Absätzen innerhalb von und mit Dateien, aber auch von Dateien untereinander ist 
sehr hilfreich. Damit erspart sich der Nutzer das Suchen, schnell kommt er zu der Datei, die ge-
braucht wird. Auch die Nachschau/Kontrolltätigkeiten (durch Prüfungsleiter) sind schnell zu er-
ledigen. 

Deswegen haben wir dieses Handbuch durch viele Verknüpfungen bedienerfreundlicher gestal-
tet. Um diese Hilfen dauerhaft zu erhalten, ändern Sie bitte auf keinem Fall Worte/Absätze, die 
mit einem Hyperlink verbunden sind. 

Wie erkennen Sie Hyperlinks in Dateien? 

Die sog. Hyperlink-Worte erkennen Sie an dem Unterstrich und das Wort ist auch meist farbig. 
Solche Links gibt es in Word und Exceldateien. Beispiele in einer word.datei sehen Sie im obi-
gen und im Bild unten. Bedienung: 

In der word.datei gehen Sie mit der rechten Maustaste auf das Hyperlink-Wort oder den Hy-
perlink-Absatz, z.B unten. Auftragsbestätigungsschreiben oder Anlage GH……  

gekennzeichnete Wort (oder ganzen Absatz) und rufen „Hyperlink öffnen“ auf.  

 

 

 

 

 

 

 

In der obigen 
Datei sehen 
Sie also 2 
Links. Einmal 
können Sie 
von dieser 

Arbeitsanweisung aus der Datei „Auftragsannahme…“ das Auftragsbestätigungsschreiben 
oder die Anlage GH…aufrufen und weiter bearbeiten oder zur Kontrolle nur anschauen. 

In Excel wird Ihnen die Verknüpfung angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger auf die Zelle ge-
hen (file://Ordner/.... 

Achten Sie also darauf, die Hyperlinks nicht zu löschen. Wie man solche Verlinkungen anlegt, 
werden wir in Mitgliedertreffen erläutern. 
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Zurück zur Prüfung 
Das eigentliche Prüfungsprogramm ist die 
zweite Stufe des Programms, die mit 
Risikoorientierte Konzern-
Abschlussprüfung überschrieben ist. 

Wenn Sie diesen Link aufrufen, dann erscheint 
die 3-Phasen-Übersicht (rechtes Bild auch 
farbig) und informiert Sie über das weitere 
Prüfungsvorgehen. 

Farblich unterlegt sind die 3 Stufen. 

1. Risikoidentifikation (gelb) 

2. Risikoklassifikation ( hellblau)und 

3. Festlegung weiterer Prüfungshandlun-
gen…(orange) mit den 
Konsolidierungsprüfungen 

Wichtig:  
Auch in der Phase 1 müssen nicht alle Dateien 
bearbeitet werden. Zum Beispiel ist die Datei 
Nr. 8 „Kontrollumfeld“ bei kleineren Konzernen 
nicht erforderlich, auch dann ist es nicht 
erforderlich, wenn das Kontrollumfeld bereits 
umfassend im Vorjahr aufgenommen und 
beurteilt wurde. Dann reichen Feststellungen 
im Rahmen der Aufbauprüfung aus. 

In die Kennzahlenanalyse (siehe rechts) 
eingebaut ist eine ausführliche be-
triebswirtschaftliche Auswertung  Diese kann 
dann bei der endgültigen Datei auch für den 
Bericht herangezogen werden. Dazu müssen 
Sie nur die Bilanzzahlen, die GuV-Werte und die 
Daten auch dem Anlagenspiegel eingeben. 

Auch dieses Prüfungsvorgehen ist durch die 
Verlinkung selbst erklärend. 

Nach der ersten Phase sollten Sie rd. 30% der 
Prüfungssicherheit erreicht haben. Dies sagt die 
Prüfungstheorie. Da aber das IKS in aller Regel 
bei den KMUs nicht ausreichend sein dürfte, 
sind doch noch mehr restliche 
Prüfungshandlungen erforderlich. 

Vorher geht’s noch in die Phase II 

 

 



Anwender-Handbuch 03-Konzern-HGB 

© wp.net München 2009 Info@wp-net.com
Tel.: 089/700 21-25 Fax:-26 www.wp-net.com

Seite 7 von 12 

 

In der Phase II (Risikoanalyse und Risikoklassifikation)  
benötigen Sie grundsätzlich alle vier Dateien. Prüfungsstrategie und Planungsmemo bilden eine 
Einheit. In der Prüfungsstrategie vermerken Sie die Prüfungshandlungen und –technik aus 
Phase I. Beim Konzern geht es dabei vor allem um Prüfung der Konsolidierungsmaßnahmen: 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Im Planungsmemo erläutern Sie diese prüferischen Maßnahmen und geben weitere Hinweise  (Doku-
Pflicht).  

Aber nicht nur diese, sondern auch Fragen zur 
Unabhängigkeit, zur Wesentlichkeit usw. 
dokumentieren Sie in diesem Dokument.  

Das Planungsmemo (Inh.Verz rechts) ist Teil 
der Qualitätssicherung des Abschlussprüfers. 
Wenn Sie einmal dieses Memo erstellt haben, 
werden Sie in den Folgejahren nur noch 
Veränderungen eintragen müssen. Der Zeitvorteil 
ist enorm! 
 
Um die Risiken von Fehlaussagen zu minimieren 
und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Prüfung 
zu steigern, brauchen Sie die Erkenntnisse aus 
der Wesentlichkeit.  
 
Nach den vier Dateien sind Sie in der Phase III angekommen. 
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In der Phase III (Festlegung weiterer PH 
als Reaktion ….) 

geht es darum, die offen gebliebenen 
Prüfungsnachweise einzuholen um das 
Prüfungsurteil abzusichern (hinreichende 
Sicherheit). Dazu sind die auch Prü-
fungsprogramme vorhanden.  

Es gibt die Prüfungsprogramm je Prüffeld. Die 
Deckblätter (siehe rechts) müssen Sie immer 
bearbeiten, weil Sie darauf u.a. das 
Prüfungsergebnis dokumentieren. Ob Sie die 
weiteren Seiten des Prüfprogramms verwenden, 
legen Sie auf Seite 2 fest (unten).  

Die nachfolgenden Seiten des 
Prüfungsprogramms brauchen Sie für die 
Durchführung der PH aufgrund der Reaktion des 
Prüfers auf seine Ergebnisse der Risikoanalyse 

und Risikoidentifikation.  

Das bedeutet, dass Sie noch 
Funktionsprüfungen durchführen (diese in 
der Regel prüffeldbezogen) oder 
Einzelfallprüfungen (zB Ermittlung des KAP, 
erledigen.  

Für diese Arbeiten finden Sie wieder alle 
dazu notwendigen Arbeitshilfen auf dieser 
Prüfungsseite. Auch Dokumentationshilfen 
zur Konsultation, Nachweisbogen für die 
Prüfung und vieles mehr erhalten Sie als 
Arbeitshilfe.  

Ein Klick und schon wieder landen Sie auf 
der entsprechenden Datei und bearbeiten 
diese.  
Legen Sie diese bitte so an, dass Sie im 
nächsten Jahr nicht mehr viel 
Änderungsdienst benötigen.
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Für Anhang und Lagebericht stehen j unterschiedliche Prüfungsprogramme bereit.  

Die Anhangsprüfung hat zwei Grund-Bestandteile. 
Nach dem Aufruf einer Anhang-Checkliste, haben Sie Arbeitspapiere mit folgender Gestaltung 

vor sich. Unten ein Auszug aus der Prüfungscheckliste. Rechts ist vermerkt, ab wann diese 
Frage gilt“. 

 

Bei der Lageberichtsprüfung gehen Sie analog vor. Rufen Sie die Checkliste auf. 

Nach dem Aufruf der LB-Checkliste, haben Sie dieses oder ähnliches Arbeitspapier vor sich.  

Oben ein Auszug aus der Prüfungscheckliste „LB Konzern“. 
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Falls ungeprüfte Einzelabschlüsse vorhanden sind, stehen Ihnen auch die Prüfungs-
programme für die JAP zur Verfügung, 
 

 

 

 

Abschluss der Auftragsdokumentation 
 
Diese Aufgabe muss nach der VO 1/2006 und inzwischen auch nach dem IDW PS 460 inner-

halb von 60 Tagen nach Testatserteilung abgeschlossen sein. Was dies im Einzelnen bedeu-

tet, lesen Sie in der Anweisung. Unser Vorschlag:  

Die gesamte digitale Prüfungsdokumentation (Ordner) sollten Sie auf eine CD brennen. 
Das bereits bearbeitete Handbuch kopieren Sie dann ins Prüfungsfolgejahr und haben einen 

nicht unerheblichen Teil der Dokumentation fürs nächste Jahr schon vorbereitet. 

Vorher schauen Sie noch in den word-Fußzeilen nach, ob auch die aktuellen Ordnerverweise 

vorhanden sind. Wenn nicht, gehen Sie in die Fußzeile, mit der rechten Maustaste auf den lin-

ken Eintrag und rufen auf: Felder aktivieren. Damit haben das AP identifiziert! 

Jetzt können Sie die Prüfung ganz abschließen und die CD brennen. Legen Sie die externen 

Prüfungsnachweise noch im zutreffenden Register ab.  

Viel Erfolg auf dem Wege zu den richtigen Prüfungsnachweisen, wünscht Ihnen wp.net. 


